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Vorlage 

Ministerium der Finanzen 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Der Minister 

an den Haushalts- und Finanzausschuss 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Westlotto 
Information über eine gesellschaftsrechtliche Umstrukturierung 

Das Land NRW, die NRW.BANK und Westlotto haben einen Prüfungs
prozess angestoßen, um die gesamte Westlotto-Gruppe von der 
NRW.BANK auf das Land bzw. die Beteiligungsverwaltungsgesellschaft 
des Landes NRW mbH (BVG) zu überführen. Ziel ist die gesellschafts
rechtliche Umhängung der Westlotto-Gruppe von der NRW.BANK auf 
die BVG als unmittelbare Landesgesellschaft. 

Der Glücksspielstaatsvertrag sieht für das Veranstalten und Durchführen 
großer Lotterien vor, dass es staatlich erfolgt. Das Land Nordrhein-West
falen steht zu diesem staatlichen Lotteriemonopol und will den im Glücks
spielstaatsvertrag normierten Kanalisierungsauftrag optimal gewährleis
ten. Es ist deshalb folgerichtig, die gesellschaftsrechtliche Umhängung 
der Westlotto-Gruppe auf die BVG als unmittelbare Landesgesellschaft 
einzuleiten. So können in Form des staatlichen Lotteriemonopols die von 
Westlotto angebotenen Lotterien bestmöglich und sicher durchgeführt 
werden. 

Von der gesellschaftsrechtlichen Umhängung der Westlotto-Gruppe 
bleibt die glücksspielrechtliche Aufsicht unberührt. Diese verbleibt beim 
Ministerium des Innern. 

Gleichzeitig bedeutet dies für die NRW.BANK, sich ganz auf ihre Aufga
ben als Förderbank für das Land NRW konzentrieren und das Land bei 
seinen anstehenden Transformationsprozessen unterstützen zu können. 
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Aktenzeichen 

BV 1117 

Herr Dr. Warnecke 

Telefon 0211 4972-2103 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Jägerhofstr. 6 

40479 Düsseldorf 

Telefon (0211) 4972-0 

Telefax (0211) 4972-1217 

Poststelle@fm.nrw.de 

www.fm.nrw.de 

Öffentliche Verkehrsmittel : 
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